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RS OGH 1982/9/21 5Ob700/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1982

Norm

ABGB §1295 IIa2

ABGB §1319

Rechtssatz

Der Besitzer eines großen Stahlrohrzelts, das mit Stahlnägeln im Boden verankert ist, hat dessen fortdauernden

ordentlichen Erhaltungszustand durch Überprüfung der Festigkeit der Verankerung zu überwachen.

Entscheidungstexte

5 Ob 700/82
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